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V O R B E M E R K U N G E N  
 
 
 
 

Beschäftigte im Baubereich sind im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen einem 
besonders hohen Unfall- und Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Nach einer europaweiten 
Analyse sind 35% der tödlichen Arbeitsunfälle auf Versäumnisse bei der Bauplanung 
und 28% der tödlichen Arbeitsunfälle auf die mangelnde Baustellenorganisation und 
die Koordinierung der beteiligten Unternehmen zurückzuführen. In Deutschland liegt 
die Unfallquote - bezogen auf Unfälle pro 1000 Vollbeschäftigte - sowohl bei den ge-
meldeten als auch den besonders schweren Arbeitsunfällen im Bausektor mehr als dop-
pelt so hoch wie im Durchschnitt der gewerblichen Wirtschaft.  
 
Auf Grund dieses außergewöhnlich hohen Unfallgeschehens, insbesondere auch der 
schweren Arbeitsunfälle, hat die Europäische Union bereits im Jahre 1992 die Richtli-
nie 92/57/EWG über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen an-
zuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Bau-
stellenrichtlinie) erlassen. Wesentliches Ziel der Richtlinie ist die Senkung der Unfall-
zahlen, der Ausfallzeiten und der damit zusammenhängenden Folgekosten. Zusätzlich 
sollen Kostenvorteile für den Bauherrn aus einem optimalen Zusammenarbeiten der 
Planenden und der Bauausführenden erreicht werden.  
 
In Umsetzung der Baustellenrichtlinie ist am 1. Juli 1998 die Verordnung über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) auf der Grundlage 
des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) in Kraft getreten. Sinn und Zweck der Verord-
nung ist es, durch besondere Maßnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung von Si-
cherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf der Baustelle beizutragen.  
 
Mit der Baustellenverordnung wurde das Zusammenwirken der am Bau Beteiligten im 
Hinblick auf den Arbeitsschutz neu geregelt und der Bauherr als weiterer Normadressat 
in das Arbeitsschutzrecht eingeführt. Als Veranlasser des Bauvorhabens trägt er die 
Gesamtverantwortung. Er ist zur Einleitung und Umsetzung von Arbeitsschutzmaß-
nahmen bei der Planung der Ausführung während der Bauphase und in der Betriebs-
phase verpflichtet.  
 
Zuständig für den Vollzug der Baustellenverordnung sind die Landes- und Bundesbe-
hörden, denen nach dem ArbSchG die Überwachung und Beratung obliegen. 
 
Durch eine konsequente Umsetzung der in der Baustellenverordnung enthaltenen An-
forderungen kann nicht nur eine Senkung der Unfallzahlen und der Ausfallzeiten er-
reicht werden. Vielmehr können sie die Wirtschaftlichkeit auf dem Bausektor fördern, 
etwa durch Qualitätssteigerung, bessere Einhaltung der Bauzeiten oder exaktere Ter-
min- und Finanzplanung und zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit führen.  
 
Diese Ziele können jedoch nur dann erreicht werden, wenn Bauherren, Arbeitgeber, 
Beschäftigte, Unfallversicherungsträger und die für den Arbeitsschutz zuständigen 
staatlichen Behörden effektiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Deshalb werden 
die zuständigen staatlichen Behörden und die Unfallversicherungsträger im Bereich der 
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Beratung und Überwachung von Baustellen eng miteinander kooperieren. Als kompe-
tenter Ansprechpartner stellen sie zur Unterstützung der Bauherren, Planer und Koordi-
natoren umfassendes Informations- und Schulungsmaterial sowie Arbeitshilfen für die 
Anwendung der Instrumente der Baustellenverordnung zur Verfügung.  
 
Die Form der Zusammenarbeit ist in dem "Leitfaden über das Zusammenwirken der für 
den Arbeitsschutz zuständigen staatlichen Behörden und der Unfallversicherungsträger 
zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Planung und Aus-
führung von Bauvorhaben" festgelegt. Durch eine gegenseitige Information über Bau-
vorhaben sowie eine abgestimmte Beratungs- und Überwachungstätigkeit soll die wirt-
schaftliche Umsetzung der Anforderungen der Baustellenverordnung in die Praxis ge-
währleistet werden. 













Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 

(Baustellenverordnung – BaustellV) 
vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283) 

zuletzt geändert am 23. Dezember 2004 

Oberste Arbeitsschutzbehörden der Länder

LSV

Unfallversicherungsträger

Informationen für den Bauherrn 

Ziel, inhaltliche Schwerpunkte 

Die Baustellenverordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.  
Sie richtet sich an Sie als Bauherr und Veranlasser des Bauvorhabens und überträgt Ihnen bei 
der Planung der Ausführung und während der Bauphase folgende neue Pflichten:  

 Berücksichtigung der allgemeinen Arbeitsschutzpflichten 

 Vorankündigung bei der Behörde bei größeren Bauvorhaben 

 Bestellung eines Koordinators, wenn Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber auf der Baustelle tätig 
werden

 Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, bei größeren Baustellen und bei 
besonders gefährlichen Arbeiten 

 Zusammenstellung einer Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage 

Sie können diese Aufgaben selbst wahrnehmen. Sollten Sie nicht über entsprechende Fachkenntnis-
se verfügen, können Sie die Aufgaben einem geeigneten Dritten übertragen. 

Durch diese Maßnahmen ergeben sich für Sie positive Effekte:

 verbesserte Kostentransparenz, indem schon in der Ausschreibung auf notwendige und gegebe-
nenfalls gemeinsam zu nutzende Einrichtungen verwiesen wird, deren nachträgliche Berücksichti-
gung das Bauvorhaben verteuern würde, 

 Optimierung des Bauablaufes, indem Störungen vermieden, das Terminverzugsrisiko vermindert 
und die Qualität der geleisteten Arbeit erhöht wird, 

 Reduzierung der Kosten für spätere Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Bauwerk, indem 
schon bei der Planung der Ausführung die erforderlichen Vorkehrungen für spätere Arbeiten be-
rücksichtigt und in einer Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage dokumentiert 
werden.

Oberste Arbeitsschutzbehörden der Länder
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Welche Aufgaben haben Sie zu erfüllen? 

Das Bauvorhaben vorankündigen 

Baustellen mit einem voraussichtlichen Umfang von 

mehr als 30 Tagen Arbeitsdauer und mehr als 20 gleichzeitig tätigen Beschäftigten 
oder

mehr als 500 Personentagen 

sind der zuständigen staatlichen Behörde (in der Regel Gewerbeaufsichtsamt/Amt für Arbeitsschutz)  
zwei Wochen vor ihrer Einrichtung anzukündigen.  
Die Vorankündigung ist auf der Baustelle sichtbar auszuhängen und bei erheblichen Änderungen zu  
aktualisieren. 

Einen Koordinator einsetzen 

Je nach Art und Umfang des Bauvorhabens sind, wenn Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig wer-
den, für die Planung der Ausführung sowie für die Ausführung des Bauvorhabens ein, ggf. mehrere,  
Koordinatoren zu bestellen.  
Der Koordinator hat für das Tätigwerden von Beschäftigten mehrerer Arbeitgeber auf der Baustelle die  
erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen, zu koor-
dinieren und ihre Einhaltung zu überprüfen.  
Der Koordinator muss geeignet sein, d.h. er muss über baufachliche und arbeitsschutzfachliche  
Kenntnisse sowie über spezielle Koordinationskenntnisse verfügen.   
Die Bestellung muss rechtzeitig und schriftlich erfolgen.  

Einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erarbeiten 

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist während der Planung der Bauausführung zu erarbei-
ten wenn 

Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und eine Vorankündigung erforderlich ist 
oder

Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig und gefährliche Arbeiten durchgeführt werden. 

Inhalt:

Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen bei der Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 
Maßnahmen zur gemeinsamen Nutzung sicherheitstechnischer Einrichtungen 

Der Koordinator überwacht die Durchführung des Planes und passt ihn ggf. an geänderte Bedingun-
gen an. 

Eine Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage zusammenstellen 

Die Unterlage ist vor der Ausschreibung der Bauleistungen zu erarbeiten. Sie ist bei Änderungen in 
der Planung und/oder Ausführung ggf. anzupassen. 

Die Unterlage ermöglicht ein sicheres und gesundheitsgerechtes späteres Arbeiten an der baulichen 
Anlage, z. B. bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. 

Inhalt:

Aufstellung der zu erwartenden späteren Arbeiten an der baulichen Anlage und deren Häufigkeit 
Gefährdungsbeurteilung und Auswahl sicherheitstechnischer Einrichtungen 

Der Koordinator stellt die Unterlage zusammen und übergibt sie nach Abschluss des Bauvorhabens 
dem Bauherrn. 

Auskunft und Beratung 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Architekten, Planer, vorlageberechtigten 
Bauingenieur oder fragen Sie die zuständige staatliche Behörde (in der Regel Gewerbe-
aufsichtsamt/Amt für Arbeitsschutz) oder ihren Unfallversicherungsträger. 
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Arbeitshilfen für Bauherren, beauftragte Dritte und Koordinatoren 

Wesentliche Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 
- Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft � BG BAU 
- Internet: http://www.bgbau-medien.de/struktur/inh_gese.htm

REGELN ZUM ARBEITSSCHUTZ AUF BAUSTELLEN (RAB) Deutsch/Englisch 
- Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im amtlichen Teil des Bundesarbeitsblattes 

veröffentlicht  
- Internet: http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Baustellen/RAB/Rechtstexte.html

MUSTER VORANKÜNDIGUNG 
- Herausgeber: Für den Arbeitsschutz zuständige staatliche Behörden  
- Internet: http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Baustellen/Hilfen-fuer-Bauherren/pdf/Muster-

Vorankuendigung.pdf

LEITFADEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER BAUSTELLENORDNUNG 
- Herausgeber: Offensive Gutes Bauen 
- Internet: www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Publikationen/leitfaden-baustellenordnung.html

CHECK GUTE KOORDINATION � NUTZEN SICHTBAR MACHEN 
- Herausgeber: Offensive Gutes Bauen 
- Internet: www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Publikationen/check-gute-koordination.html

und www.check-gute-koordination.de

GUTE KOORDINATION � NUTZEN FÜR BAUHERREN 
- Herausgeber: Offensive Gutes Bauen 
- Internet: www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Publikationen/gute-koordination-nutzen-fuer-

bauherren.html und www.check-gute-koordination.de

Information der UK Bund für die Planungsträger von Bauvorhaben 
- Herausgeber: Unfallkasse des Bundes 
- Internet: http://www.uk-

bund.de/downloads/Fachinfornationen%20AP/Information%20für%20den%20Bauherren.pdf

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG UND AUSSCHREIBUNG 
- Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft � BG BAU 

Abbruch und Asbest - Informationen und Arbeitshilfen für Planung und Ausschreibung  
Dächer - Planung sicherheitstechnischer Einrichtungen  
Glas- und Fassadenreinigung - Instandhaltung sicher und wirtschaftlich planen  
Gerüstbau - Planung und Ausschreibung  

- Internet: http://www.bgbau-medien.de/struktur/inh_plan.htm

AUSSCHREIBUNGSTEXTE .Sicherheit am Bau. 
- Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft � BG BAU (wird zur Zeit überarbeitet) 
- Internet: http://www.bgbau-medien.de/bau/bm/inhalt.htm

Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Baustellenverordnung (FAQ) 
- Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
- Internet: http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Baustellen/FAQ/FAQ.html

Adressen der für den Arbeitsschutz zuständigen staatlichen Behörden 
- Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
- Internet: http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Baustellen/Hilfen-fuer-

Bauherren/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf

Lehrgangsträger und Dozenten für die Fort- und Weiterbildung von Koordinatoren nach
Baustellenverordnung 
- Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
- Internet: http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Baustellen/Hilfen-fuer-

Bauherren/Lehrgangstraeger.html



 Anhang 3

Voraussetzungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Anforderungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen er-

geben sich aus staatlichen Rechtsvorschriften und dem Satzungsrecht der Unfallversiche-

rungsträger. Sie richten sich an unterschiedliche Adressaten (Bauherren und deren Beauftrag-

te, Arbeitgeber und Unternehmer, Beschäftigte) und verpflichten diese zu bestimmten Hand-

lungen.

Daraus ergeben sich die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Voraussetzungen für Sicher-

heit und Gesundheitsschutz auf Baustellen in organisatorischer, technischer und personeller

Hinsicht, die zu erfüllen sind.

In organisatorischer Hinsicht bedeutet es, dass z.B.

· der/die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator(en) bestellt ist (sind),

· der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe Plan) und die Unterlage für spätere
Arbeiten vor der Ausschreibung der Bauleistungen ausgearbeitet sind,

· die Vorankündigung rechtzeitig an die für den Arbeitsschutz zuständige Behörde er-
folgt ist und auf der Baustelle aushängt,

· die ggf. erforderlichen Änderungen und Ergänzungen des SiGe-Plans und der Unterla-
ge vorgenommen werden,

· die Festlegungen des SiGe-Plans durchgeführt und kontrolliert werden,

· die Sicherheitsorganisation in den einzelnen Unternehmen gewährleistet ist;

· �Gefährdungsbeurteilungen vorliegen,

· vorgeschriebene Unterweisungen durchgeführt werden,

· Ermittlungsergebnisse im Hinblick auf Kontaminationen vorliegen,

· für Abbrucharbeiten Abbruchanweisungen  vorhanden sind,

· für Erdarbeiten Bodengutachten vorliegen und Standsicherheitsnachweise geführt
sind,

· für Montagearbeiten Montageanweisungen erstellt sind,

· der Einsatz von Gefahrstoffen durch Ersatzstoffe ausgeschlossen oder minimiert ist,
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· beim Umgang mit Gefahrstoffen eine Kennzeichnung vorhanden ist und Betriebsan-
weisungen vorliegen,

· Erste Hilfe-Einrichtungen vorhanden sind, die Rettungskette abgestimmt ist, ggf.
Rettungsübungen eingeplant sind,

· für Maschinen und Geräte Prüfbücher vorliegen,

· eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung erfolgt,

· Sanitärräume, Unterkünfte und Sozialräume in ausreichendem Umfang und der Art
der Tätigkeit entsprechend zur Verfügung stehen,

· Einrichtungen für Schlechtwetter- und Winterzeiten vorhanden oder geeignete Maß-
nahmen vorbereitet sind,

· Arbeitszeit- und Pausenregelungen vorgegeben sind,

· Anweisungen, Kennzeichnungen etc. beim Einsatz ausländischer Arbeitnehmer in ver-
ständlicher Form und Sprache vorliegen

In technischer Hinsicht bedeutet es, dass

· Abbrucharbeiten nach Abbruchanweisungen, Erdarbeiten entsprechend Bodengutach-
ten und Montagearbeiten nach Montageanweisungen durchgeführt werden,

· Gefährdungen durch Arbeiten übereinander oder nebeneinander ausgeschlossen wer-
den,

· beim Umgang mit Gefahrstoffen nach der Betriebsanweisung gearbeitet wird,

· kollektive Absturzsicherungen verwendet werden,

· bei Überschneidung von Kranbereichen die besonderen Sicherheitsmaßnahmen getrof-
fen sind,

· sachgerechtes Anschlagen, Bewegen und Abschlagen von Lasten erfolgt,

· elektrische Anlagen und Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln entsprechen
und regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden,

· bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen besondere Sicherheitsmaßnahmen getrof
fen sind,

· eine ausreichende Beleuchtung vorhanden ist,
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· Maschinen und Geräte bestimmungsgemäß eingesetzt werden und regelmäßig von
Sachkundigen bzw. Sachverständigen geprüft werden,

· die Brauchbarkeit und Standsicherheit von Gerüsten nachgewiesen ist,

· persönliche Schutzausrüstungen vorhanden sind,

· technische Hilfsmittel beim Handhaben von Lasten verwendet werden,

· der Stand der Lärmminderungstechnik beachtet wird,

· sicher gestaltete Verkehrswege angelegt sind und freigehalten werden;

· den Gefahren durch Rückwärtsfahren von Fahrzeugen und Maschinen (soweit dafür
ine ständige betriebliche Notwendigkeit besteht, z.B. Tunnelbau) durch zusätzliche
technische Einrichtungen (z.B. durch Videoüberwachung) begegnet wird,

· Lagerplätze so angelegt sind, dass sie als solche erkennbar und geordnet sind und sich
aus der Lagerung keine gegenseitigen Gefährdungen ergeben,

· Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbeson-
dere der Gefahrstoffe, getroffen sind.

In personeller Hinsicht bedeutet es, dass z.B.

· geeignete Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren eingesetzt werden,

· Bauarbeiten von qualifizierten Personen geleitet werden,

· Bauarbeiten von weisungsbefugten Personen beaufsichtigt werden,

· beim Einsatz von ausländischen Arbeitnehmern Dolmetscher zur Verfügung stehen
und eine Unterweisung über deutsche Arbeitsschutzvorschriften erfolgt ist,

· für die Beschäftigten sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung gewähr-
leistet ist

· die erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt sind,

· bei Abbrucharbeiten Abbruchverantwortliche anwesend sind,

· die Beschäftigten persönliche Schutzausrüstungen benutzen,

· ausgebildete Ersthelfer und Betriebssanitäter eingesetzt werden



 Anhang 4

Zuständigkeiten für Bauvorhaben des Bundes nach BaustellV 

Bauvorhaben des Bundes 1) 2) 3) Bauherr Zust. Behörde nach §§ 2 bis 4 
BaustellV

Zust. Behörde nach §§ 5 bis 6 
BaustellV

Bundesfernstraßen 

(Bundesautobahnen und Bundesstraßen 
mit Ortsdurchfahrten) 

Länder 

(Art. 90 Grundgesetz) 

Arbeitsschutzbehörden der Länder Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Bundeswasserstraßen 

(bauliche Maßnahmen im Rahmen des 
§ 48 Bundeswasserstraßengesetz) 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes 

(Art. 89 Grundgesetz) 

UK-Bund im Auftrag der Zentralstelle 
4)

Arbeitsschutzbehörden der Län-
der/UK-Bund im Auftrag der Zentral-
stelle bei Bauausführung durch Bun-
desbehörden 

Bauangelegenheiten der Verfas-
sungsorgane des Bundes 

Bund, vertreten durch 
das Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) 

2)

UK-Bund im Auftrag der Zentralstelle Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Bauangelegenheiten des Bundes in 
Berlin

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
vertreten durch 
das Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) 

2)

UK-Bund im Auftrag der Zentralstelle Arbeitsschutzbehörden der Länder 

1) 

Bauvorhaben umfassen den Neubau, den Umbau, die Unterhaltung und den Abbruch eines Bauwerkes 
2 

Vgl. auch Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) 
3)  

Zur Klarstellung: Bauten der mittelbaren Bundesverwaltung (z. B. der Bundesagentur für Arbeit) sind nicht �Bauten des Bundes�. Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen des öffentlichen Rechts des Bundes sind grundsätzlich selbst Bauherren. �Zuständige Behörde� gem. §§ 2 bis 6 BaustellV sind die Arbeitsschutz-
behörden der Länder 

4) 
Zentralstelle für Arbeitsschutz beim BMI gemäß § 21 Abs. 5 ArbSchG 
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Bauvorhaben des Bundes 1) 2) 3) Bauherr Zust. Behörde nach §§ 2 bis 4 
BaustellV

Zust. Behörde nach §§ 5 bis 6 
BaustellV

Bauvorhaben der Stationierungs-
streitkräfte (zivil und militärisch) 

a) Auftragsvorhaben 

b) Truppenbauvorhaben 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
vertreten durch: 
die für den Bund tätigen Bauverwal-
tungen der Länder 
(§ 8 Abs. 5 Finanzverwaltungsgesetz ) 

Stationierungsstreitkräfte 

(Auftragsbautengrundsätze - 1975, 
Nato-Truppenstatut-Zusatzabkommen) 

Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Bauvorhaben der NATO Bund, vertreten durch: 
die für den Bund tätigen Bauverwal-
tungen der Länder 

(§ 8 Abs. 5 Finanzverwaltungsgesetz ) 

Arbeitsschutzbehörden der Länder Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Sonstige Bauten des Bundes 

(ohne Bauvorhaben des BBR) 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
vertreten durch: 
die für den Bund tätigen Bauverwal-
tungen der Länder 

(§ 8 Abs. 5 Finanzverwaltungsgesetz ) 

Arbeitsschutzbehörden der Länder Arbeitsschutzbehörden der Länder 

Bauvorhaben für Internationale Or-
ganisationen 

Jeweilige internationale Organisation, 
vertreten durch das Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) 

2)

UK-Bund im Auftrag der Zentralstelle 
4)

Arbeitsschutzbehörden der Länder 

1) 
Bauvorhaben umfassen den Neubau, den Umbau, die Unterhaltung und den Abbruch eines Bauwerkes 
Vgl. auch Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) 

3) 

Zur Klarstellung: Bauten der mittelbaren Bundesverwaltung (z. B. der Bundesagentur für Arbeit) sind nicht �Bauten des Bundes�. Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen des öffentlichen Rechts des Bundes sind grundsätzlich selbst Bauherren. �Zuständige Behörde� gem. §§ 2 bis 6 BaustellV sind die Arbeitsschutz-
behörden der Länder 

4) 

Zentralstelle für Arbeitsschutz beim BMI gemäß § 21 Abs. 5 ArbSchG 
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